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Luzern, Samstag

lV, 6.

den 7. Hornung

1846.

SchweiLerische Rirchenseitung,
herausgegeben von einem

Katholischen vereine.
Den Sinn einer Schrift weiß derjenige, der sie abgefaßt oder wer ihren Geist erfaßt hat. Fr. Geiger.

IVkciktuiu Ikxeeutioni«
,,/n/er pncrciMa."

Hios nianü.atis eplsüem H-inatissii»! Ooinini ncistri eo

rzuo par est odsecpûo olilemperante» et ast exeeulîoneni

earumàem I.ilterarum apostoliearuin proe^stentes, prwmis-
sis suppressionilius, extinetionilzus, et annullationilzus ilai-

Vollziehungs-Dekret der Bulle „Inten prsecipna"
zur neuen Umschreibung und Gestaltung

des Bisthums Basel.')

Demnach willfahren wir den Befehlen unsers benannten

heiligsten Vaters mit gebührendem Gehorsame, und indem
wir zuvor die in der vordinigen apostolischen Urkunde aus-
gedruckten Unterdrückungen, Aufhebungen und Vernichtungen

') Auf erfolgten Abschluß der Unterhandlungen zur Errichtung des

Bisthums St. Gallen, steht nun die baldige Vollziehung der-
selben in Aussicht; es scheint demnach der geeignete Zeitvunkt
eingetreten zu sein, nachfolgendes dem größer» Publikum bis
jetzt unbekannt gebliebene Aktenstück zu verdffentlichcn.

Einerseits giebt es Licht darüber, wie die Errichtung jenes

neuen Bwthums ihre Verwirklichung zu erlangen habe, und
anderseits muß die nähere Kenntniß dieses Dekretes für die

Didzesanen von Basel noch immer von Werth sein, da es über
verschiedene Bestimmungen der Bulle Inter pr^cipna genauern
Aufschluß ertheilt, auch die eine oder andere Ergänzung der-
selben enthält; es gebührt ihm deshalb auch als dem vor allen

übrigen maßgebenden Aktenstücke alle Beachtung, was noch da-
durch Begründung erhält, wenn in Betracht gezogen wird, von
wem das Dekret erlassen und auf welche Weise selbes abgefaßt

worden.
Mittelst erwähnter Bulle übertrug S. H> Pavst Leo XII-

seinem Internuntius in der Schweiz deren Vollziehung nn'
folgenden Worten: „daß er alle obige Verfügungen in Vollzie-
hung zu bringen, festzusetzen, einzurichten und zu entscheiden
und über jeden Widerstand, den er auf irgend eine Weise bei
der Vollziehung sinden könnte, zu untersuchen, und frei und
gültig «ndtich abzusprechen ermächtigt und berechtigt sei/

Der nämliche Exekutor Hr. P. Gizzi war es, welcher wäh-
rend mehrern Jahren mit den Beauftragten der Bisthumsstände

Namens des avostol. Stuhles die einschlägigen Unterhandlungen
gepflogen, und förmlich abgeschlossen hat, und demgemäß war
er mit dem vollständigen Inhalt und Willen der dicsfallstgen
Vereinbarung auf's vollkommenste vertraut. Ueberhin ist dieses
Dekret im Einverständniß mit den Bevollmächtigten der Stände
abgefaßt worden. Unterm 8. Hcumonat t8?8 vereinigten sich

nämlich dieselben in Zürich zu einer Konferenz, um zu unter-
suchen, ob die vorliegende Bulle mit der Uebereinkunft in all-
seitigcm Einklänge stehe, woraufhin die diesorts gutbefundenen
Bemerkungen dem Hrn. Exekutor mitgetheilt worden. Sonach
legre Hr. Gizzi in Luzcrn den Ständc-Kommissarien den Ent-
wurf des Dekretes sammt den sachgemäßen Erörterungen und
Beisätzen zur Durchsicht vor, und fertigte daselbst das Vollzie-
hungsdekret aus. Am Tage der feierlichen Promulgation der
Bulle in Solothurn den lZ. Juli wurde dann dasselbe den Be-
vollmächtigten der Stände vorerst in einer Sitzung vorgelesen
und von allen so wie von Hrn. Exekutor und zweien Zeugen
unterzeichnet, und darauf nebst der Bulle in der Domkirche von
ihm im Beisein jener Abgeordneten promulgirt, mithin gilt
dasselbe als die von beiden kontralnrenden Theilen
genehmigte Hauvturkunde und als Schlußstein der sämmtlichen
Unterhandlungen: es haben demnach auch alle in denselben krü-
her vorgeschlagenen, hier aber nicht aufgenommenen Bestim-
Mungen keine Kraft.

Daß Eigenthümliche des Dekretes ist nachkommend durch
arößern Druck bezeichnet, und anneben sind zur gründlichen
Einsicht einiger in Frage gekommener Bestimmungen denselben
Bemerkungen beigefügt.
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clem express!« (livitatem Lolodori Lpiseopalem actu eri-
Aimus, et Leclesi-im sub Invoeatione 8.inelorum Ilrsi et

Vietoris, ante» OvIIe^iatain et Laroeliiaiem, a<1 (!atl>e-

dralis Aradum elatam, in eamrpie Lpiseopalem 8edem La-
sîleensem translatam deelaramus, ibigue tirmo remanente
?aroelrialitatis jure, Oatbedrale Lasileense (lapitulum eree-
tum et eonstitutuin proniinoiamus, in omnibus ad kormain
earumdem litterarum H.pc»stoliearum.

lKovum boeee Oapitulum cleeein et septem dlanonieis
eonstabit, eompreliensis in boo uumero Lrooposilura, ma-

jori post Lontiliealein prima, ao Oeoanatu, seeunda di^-
nikate.

Lie cieeem et septem tüaiionieorum numerus etkorma-
bitur ex prssposito una oum novem v Oaucinieis prioris
(lollkAiatso, nee non tribus eoolesiastieis viris ex Laizo
I^ueernensi, totidemgue ex?»Ao Leroensi et uno ex ?aAu
I'uKiensi. ?r-eterea uovum istius modi Gapitulum divide-
tur in duodeoim Lr-vdendas residentiales et rpiingue ko-

renses. Oanonioi residentiales, nimirum deoem Oanoniei
Zolodorenses atrzue unus ex tribus Lanonieis sinAuIorum

?aAorum Imeernensis et Lernensis, Lbori servitio ob-

strieli erunt. Lx rpiinrzue vero korvnsibus, residentise non

vbli^atis, duo erunt ex kpiolibet LaAn Lueern. et Lern,
alrzue unus ex La^o kuZiensi. Oeoem ex Iiisoe Oeoem et

septem (üanoniois, una oum Ouabus Li^nitatibus, Lpis-
oopi 8enatum oonstituenl, et utrarpie vooe in Oapitulo,

2) Zufolge dieser Verfügung ist das Domkapitel aus stebenzehn
Kanonikern zusammengesetzt, welche nach dem Anschlüsse der
Kantone Aargau und Thurgau an das neue Bisthum Basel
um vier vermehrt worden. In wiefern nun durch keinen der
in Kraft übergegangenen Vertragsartikel mit Ausnahme der
Residenz zwischen ihnen als Mitgliedern des Domkapitels ein
Unterschied angebracht wird; so bilden ste als integrirende Be-
standtheile und Glieder des Domkapitels eine gleichberechtigte
Genossenschaft, ne stnd Domkapitularen. Dahin spricht stch niât
nur der Artikel Z der Uebereinkunft, sondern auch der §. 8 des

Langenthaler-Gesammtvertragsder Bisthumsstände aus, besagend:

„Das Domkapitel wird aus 47 Domherren oder Kapitularen be-

„stehen, dasselbe wird gebildet aus drei Domherren des Standes
„Luzern und drei des Standes Bern, ferner aus den 40 Kavi-
„tularen des Kollegiatstiftes von St. Urs und Viktor zu Solo-
„thurn und endlich durch den Domherrn des Standes Zug."

Welches insbesondere die Gesinnung der kirchlichen Ober-
behörde hierüber war, zeigt folgendes Schreiben auf's einleuch-
tendste:

„Schreiben Er. Exz. des Hrn. Internunzius P. Gizzi
an Se. Exz. Hrn. v. Rüttimann, Amtschultheiß

der Stadt und Republik Luzern."
ff. 1. Luzern den 49. Julius 4828.

„Da die Bulle zur Reorganisation des Bisthums Basel ick-
ten Sonntag den 43. d. in Solothurn feierlich kund gemacht
worden ist; — so habe ich die Eh e, Ew. Exz. in der Eigen-
schaft des Hauptes der löbl. Regierung von Luzern scne Geist-
lichen anzuzeigen, welche der hl. Vater zu den Verrichtungen
der Dignitarien und Kanoniker des neuen Kapitels von Basel
zu ernennen geruht hat:

auskünden, schreiten wir zur Vollziehung jener Urkunde,
erheben Solothurn in Wirklichkeit zur bischöflichen Stadt,
erklären die Kirche zum dl. Urs und Viktor, vorhin eine

Kollegial- und Pfarrkirche, zum Range einer Kathedrale er-
hoben und den bischöflichen Sitz dabin verlegt, und rufen
unter voller Bestätigung ihrer Rechte als Pfarrkirche da-

selbst das basel'sche Domkapitel für errichtet und konstituirt
aus, in allem nach Form jener apostolischen Urkunde.

Dieses neue Kapitel wird aus 17 Kanonikern bestehen,

unter welcher Zabl die Präpositnr als die erste höhere

Würde nach der bischöflichen und daS Dekanat als die zweite
indeqriffen sind. 2)

Diese Anzabl von siebenzebn Kanonikern soll gebildet
werden aus dem Propst miteingeschlossen zu neun, aus den

Kanonikern der ebemaligen Kollegiale, desgleichen aus drei
Geistlichen des Kantons Luzern, und eben so vielen aus
dem Kanton Bern und einem aus dem Kanton Zug.

Ueberdies wird erwähntes neue Kapitel in zwölf Rest-

dential- und fünf Außer-Residential-Präbenden zerfallen.
Die restdirenden Kanoniker, nämlich die zehen solothurni-
schen Kanoniker und einer aus den drei Kanonikern eines

jeden der Kantone Luzern und Bern, sollen zum Chordienste

verpflichtet sein. Die fünf auswärtigen nicht zur Residenz

verpflichteten werden je zwei aus dem Kanton Luzern und

Bern, und einer aus dem Kanton Zug sein.

Zehen aus diesen siebenzebn Kanonikern, die zwei

Für den Kanion Solothurn ist dies der Propst Gerber,
so wie auch die übrigen neun Kanoniker des alten Kolle-
giaikapitelS vom hl. Urs und Viktor; allein unter diesen
zehn Kanonikern sind nur drei dazu berufen, am Senat
des Bischofs Theil zu nehmen, als: 4. Herr Generalprovikar
Gerber in der Eigenschaft als Probst des Domkapitels, 2> Hr.
Kanoniker F. H. von Gluy-Blotzheim, 3. Herr Kanoniker I.
Dürholz.

Für den Kanton Luzern: 4. Hr. Gencralprovikar Salz-
mann als Dekan des Domkapitels, 2. Hr. Ludw. Meyer von
Schauensee, Probst des Kapitels in Münster, als erster Kano-
niker korensis des gleichen Domkapitels, 3) Herr Willing,
Pfarrer zu Semvach und Dekan des Landkavitels von Sursee,
als Kanoniker korensis.

Für den Kanton Bern: 4. Hr. Hennet, Pfarrer zu Dels-
berg, residirender Kanoniker, 2) Hr. A. Billieux, Generalvro-
Vikar in Pruntrut als Kanoniker korensis, 3. Hr. F. A. Pi-
querez, Pfarrer zu St. Ursanne, Kanoniker korensis.

Für den Kanton Zug- Herr Dekan Bvssard, Kanoniker
korensis.

Ich beeile mich, diesen geistlichen Herren die sie betreffende
Ernennung anzuzeigen :c. (Folgen die Unterschriften.)

Eine vollkommen entsprechende Gesinnungsweise hat Se.
Exzellenz Herr Gizzi als Nuntius in Scbwyz im Jahre 4838
gezeigt, indem er sich beim Anlaß einer zum Vorschein ge-
k o m menen D ruckschrift, welcher jedoch kein offizieller Cbarak-
terbeizumessen ist, über die darin enthaltene Behauptung: „daß nicht
alle Kanoniker des Domkapitels auch Domkapitularen seien,
sondern, daß jene, die nicht Glieder des bischdfl. Senates stnd.
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»c ^lure z^ntistili» elÌKeildi potientur, juxta modum dcia-

ceps prsekniendiim.

Inter prsasatum numerum decem Lanonicoruin, ^pis-
eopi 8cnatuiu constitucnliuin, locum semper siabvìiunt tres

ex ?i>Av 8olodorensi, nempe L'r-vpositu» et alii duo La-

noniei, ab ipsius ?a!zi Lulaernio desiAnand!; item a!u tres

ex sinAulis ?a^is Lucerueosi et Oerneusi; deinun! unus

ex ?a^c> DuAiensi.

lüpiscopus pro tempore curabit, ut duo ex Lanonieis

munere Dbeolo^i et I^oenitentiarii, juxt» eanomeas 8anc-

tiones, kun^antur; super quo ipsius Lpiscopi Lonscieotia

vneratur.
Oeeem Lapellani prioris Lolle^iata: addicti erunt et

a^^reAati novo buic Lapitulo loco Leuekciarioruiii ut

in saeris kunctionibus pera^endis, keelesise et Lapitulo
decenter inserviant.

Vi earumdem littersrum apvslolicariiin iisdem decem

Lanonicis, qui Ihpiseopi 8enatuin constituent, jus eril eli-

îres menses ex Dîoeesimo (^leno, serîViìtîs

esoonicis reZuIis, kulurum ac pro tempore Lpiscopum
basileensem. peract-v autem klectionis instrumenlum, au-

tìientica kvrma exaratum, 8uinmo k'ontikci de more mit-
tendum erit, qu!, si Llectio canouîce peracta a^noscetur,
et ex Inquisitionis ?roeessu, juxta sorinam pro Lpisco-
patibus in Helvetia usilataui, conlecto, de lülecti quali-

nur Eh rend om Herr« n seien", — gegen einen derjetzigen Dom-
kavitularen dabin ausdrückte: »Diese Behauptung ist eine maß-

lose Ungereimtheit" — nue absurdité önoiuie.

Nachdem genau angebracht worden, wie das Domkapitel gebil-
det werde; so setzt nun obige Verordnung fest, welche Ka-
noniker Glieder des bischbfl, Senates, und weld,es deren eigen-
thiimliche Befugnisse seien. Die Meisten der Letztem sind ver-

Möge ihrer Wahl zu Kanonikern und zufolge ihrer Aufnahme

in das Domkapitel als Senatsglieder anerkannt; mit Ausnahme

der drei des Standes Solvtburn, diese sind von der dastgen

Regierung aus der Zahl ihrer Kanoniker für den Senat nicht

zu wählen, sondern nur zu bezeichnen.

Hierüber verbreitet ein Schreiben S. Em. des Kardinale Staats-
sekretärs vom 20. August 1828 an Se. Gn. Hrn. F. A. Salz-
mann, Probst und Generalprovikar in Luzern, helles Licht. Um

allen Anstünden vorzubeugen, hatte nämlich Tit. Hr. Salzmann
dem Tit. Hrn. Staatssekretär seine Ansteht mitgetheilt, dahin

gehend: die beiden Domherren von Solothurn, die nebst dem

Probst für den bischöfl. Senat bezeichnet worden, bedürfen keiner

weitern Einsetzung, wie jene der übrigen Stände, welche gemäß

der BiSthumsurkunde vermöge ihrer Wahl zu Kanonikern auch

für den bischöfl. Senat bezeichnet sind, und erhielt zur Antwort:

»Weil denn der Herr Internuntius Gizzi bemerken ließ,

für die zwei Solothurner-Kanoniker, die HH. Ludwig Glutz-

Blotzheim und Jos. Dürbolz, bedürfe es wohl keiner neuen Aus-
fertigung, wie auch Sie solches jetzt bestätigt haben; so wurde

ihm auf der Stelle geantwortet: daß man hier solches nie be-

Dignitäken mitqerecdnet, werden den Senat des Bischofs
bilden, im Kapitel beide Stimmrechte und das Recht, den

Bischof aus die nachwärts zu bestimmende Weise zu erwäh-
len, besitzen. 6)

Unter der vorbenannten Zahl von den zeden Kanoni-

kern, sollen immer drei auS dem Kanton Solotlzurn sich

befinden, nämlich der Propst und zwei andere von der da-

figen Regierung zu bezeichnende Kanoniker, eben so der

andere aus jedem der Kantone Luzern und Bern, und end-

lich einer aus dem Kanton Zug.
Der jeweilige Bischof von Basel wird dafür sorgen,

daß zwei Kanoniker das Amt eineS Theologen und Pöni-
tentiars nach kanonischen Vorschriften versehen, was dem

Bischöfe zur Gewissenssache gemacht wird.
Zeden Kapläne der ehemaligen Kollegiate sollen diesem

neuen Kapitel, gleich Benefiziaten zugeeignet und beigesellt

sein, aus daß sie bei den keiligen Verrichtungen der Kirche
und dem Kapitel gebührende Dienste leisten. — Vermöge
eben jener apostolischen Urkunde soll den nämlichen Kano-

nikern, die den Senat des Bischofs bilden, das Recht zu-
kommen, innerhalb von drei Monaten mit Beobachtung
der kanonischen Vorschriften aus dem Klerus der Diözese
den künftigen und jeweiligen Bischof zu erwählen. Ueber

die vollbrachte Wahl soll nach Uebung, eine in vollgültiger
Form abgefaßte Akte dem Papste übersendet werden, wel-

cher sodann, wenn die Wahl als nach kanonischer Weise

vollzogen anerkannt sein, und aus dem nach der für die

zweifelt habe, da diese ja durch die nämliche Bulle, durch die
Solothurn s bisherigen ollegiatkirche, der sie ange-
hörten, zur Kathedralkirche erhoben worden, ihre
Provision schon erhalten haben."

Bereits am tZ. Julius geschah die Promulgation der Bulle,
und auf den von Seite der solvthurnischen Negierung Tit. Hrn.
Salzmann im Oktober eröffneten Wunsch um Auskunft in bei-
den Beziehungen, machte ihr Hod,selber am 2V. Okt. Anzeige
von der Bezeichnung benannter svlvthurnischer SenatSgliedcr
und von dem eben eingebrachten Entscheide. Dieser Entscheid

gieng auch in Thatsache über; denn weder der neue Domprvbst
noch die beide» für den bischöfl. Senat bezeichneten solotburni-
schcn Kanoniker bedurften eines Erncnnungebreve, weder wurden
sie neuerdings installirt nod, in s Domkapitel aufgenommen.

Da somit sämmtliche zehn solothurnische Kanoniker gleich-
zeitig und gleichmäßig mit der Erhebung der Domkirche in's
Domkapitel aufgenommen worden sind; so haben sie alle an
der Aufnahme neuer Kavitularen und nicht blos die Glieder
des biichöfl. Senats, Theil zu nehmen; falls wenigst eine kano-

nischgültige oder nicht etwa gar keine Aufnahme geschehen soll.

Daß übrigens die Kommissarien der Bietbumestände hierin
einig giengen, ergiebt sich aus ihrer Zuschrift an Tit. Hrn. In-
ternunlius Gizzi vom 22. März >828, worin sie sich dahin aus-
sprechen: es sollen nur jene Redite den Gliedern des bischöfl.

Senates ausschließlich zugedvren, welche ihnen der Art. ä und
t2 der Uebereinkunft zuerkennt, und dieses sind die nämlichen,
welche hieroben das Dekret, zusammt jenen, die dem ganzen Dom-
kapitel eigen sind, dem Senate des Bischofs ertheilt.
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tatikus, ncì sacrorum Oanomim nvrmam, rite eonstiterit,
electionein Imjusmoüi nonkirmadil, et deiniìe per aposto-
liens Iitter.15, ennunîcnin Liecto statut Institutionem. t^uost

si aiitem DIectio minime kuerit canoniee peraeta, aut Dro-
movenst»» prsestietis czualitatidus instriietus non reperiütnr,
Dancmiei 8enatum Dpiscopi eonstituentes, ex special! Ara-
lis, s Zanetissiino Domino nostro eiàem per suprastieta»

Ditteras apostolicas instulta, ast novam DIeetionem esno-

nies simili iiietlrosto proeestent.

DiAnitales et Dsnvniestus pro 5>se prims vice istem

Zsnetissimus Dominus Roster contert. In kuluris vero
vaeationit>us Deesnstus provisio erit apostolic» 8esti per-
petuo reservsts.

Dukernio Kolostorensi manevit üus, Drwpositurn slios-

>^ue 8oloàorenses tisnonieos, ut sntes, et juxta morem
ìractenus oliservatum, nominsnài, Dueernense Dudernium,
vi DrivileAii, eistein s 8snetissimo Domino l^ostro per
prsekstss Ditterss apostolicas eoncessi, nominsì»it ast tres
Drsedenllss Dspitulsres, ej»s Da^o attriliutas. Dro trium

vero Dsnonieorum ex Lernensi DaAo excipienstoriim, De-

sißnstionc sinAulis vieidus ellormansta, Dsnoniei 5>enslum

Dpiseopi Donstituentes iXotuIsm sex DIerieorum exlcilie-
dunt AIsAistrstui Dernensi, eui Fus erit, tres ast summum

exclusteosti, et ex religuis Dpiscopus pro tempore novum
seliAet Dsnonicum.

Demui» Duìierniuui luxiense, ex privilégia per 8anc-
tissimui» Domiuum lXostruin eistei» concesso, nominsdil
ast Drwdeostgm esuouieslem ejus Dsgo attrikutain. Dnies
stumtaxal Diguitss unieo Dsnonica eonkerri poterit, necpiv
kas erit uno tempore Drsepositursm et Deesnstum at> De-
clesisstieis viris unius cjusstemczuc Dsgi possistcri.

">) Unter Den Anordnungen über die Wahlen in das Domkapitel
befaßt ncl> obige Stelle mit jenen, die dem Kanton Svlothurn
zustehen sollen. Die einschlägige Fassung der Bulle wird zur
Verwahrung gegen allfälliae Zweifel und Anstünde in helles
Licht gestellt, und deutlich und genau bestimmt; und zwar in
Uebereinstimmung mit den betreffenden Stellen des t2. Artikels
der Uebereinkunft werden erwähnte Wahlrechte folgendermaßen
erörtern „Es soll in Betreff der Wahl des Probstes und der
Kanoniker auch nach deren Erhebung in das Domkapitel das
ehevor bestandene Recht bestätigt sein, doch mit beigefügter Be-
dingung, daß die Obserbanz oder die Art und Weise, wie diese
Wahlen bisdahin vor sich gegangen, zur bindenden Regel er-
hoben werde/' Beiläufig sei noch bemerkt, daß eine Uebersetzung,
nie anders als richtig und gültig erkannt werden kann, als
wen» sie den wirklichen Sinn des Originals ausdrückt.

Bisthümer der Schweiz üblichen Anordnung ausgefertigten
Informativ - Prozeß von den Eigenschaften des Gewählten
nach Anweisung der kanonischen Satzungen gehörig Gewähr
geleistet sein wird, diese Wahl bestätigen wird und sonach
dem Gewählten durch ein apostolisches Schreiben die kano-
nische Einsetzung ertheilen wird. — Sollte aber die Wahl
nicht nach kanonischer Vorschrift geschehen sein, oder der
Gewählte nicht mit den vorbesagten Eigenschaften ausge-
rüstet befunden werden, so werden die den Senat des
Bischofs bildenden Kanoniker, vermöge der vom
heiligen Vater diesem Senate durch obgenannte apostolische
Urkunde bewilligten besondern Gnade, aus eine immerhin
kanonische Weise zu einer neuen Wahl schreiten.

Die Dignitäten und Kanonikate verleiht für dieses

erste Mal der heilige Vater selbst. Bei künftigen Erledi-
gungen aber soll die Verleihung des Dekanates dem apo.
stolischen Stuhle auf immer vorbehalten sein.

Der Regierung von Svlothurn soll das Recht verblei-
den, den Propst und andere Kanoniker wie vor-
dem, und aus die bis dahin beobachtete Weise
zu ernenn en. 4) Die Regierung von Luzern aber wird,
kraft eines derselben durch den heiligen Vater mittelst vor-
benannter apostolischer Urkunde gewährten Privilegiums zu
den diesem Kantone zugetheilten Kapitular - Präbenden er-
nennen. Belangend aber die Bezeichnung der aus dem

Kanton Bern bei jeder Erledigung aufzunehmenden drei
Kanoniker, so sollen die den Senat des Bischofs
bildenden Kanoniker der Regierung von Bern eine
Liste von sechs Geistlichen einreichen, welcher das Recht
zustehen soll, höchstens drei davon auszuschließen, und aus
den übrigen wird der Bischof den neuen Kanoniker erwählen.

Endlich wird die Regierung von Zug. gemäß eineö

derselben von unserm heiligen Vater ertheilten Privilegiums
zu der ihr zugewiesenen Kanonikal-Präbende wählen. Einem
und demselben Kanoniker kann nur eine Dignität über«

tragen werden, auch ist nicht zulässtg, daß zur nämlichen
Zeit die Würde des Propstes und jene des Dekans von
Geistlichen eines und desselben Kantons bekleidet werde.«)

5) Dies sind besondere Bestimmungen hinsichtlich der Dignitäten.
Auf der gleichen Person können nicht beide bereinigt werden,
in gleichem ist unzweifelhaft dargethan, daß weder die Würde
des Probstes, noch jene des Dekans jemand anderm als einem
Kanoniker übertragen werden könne, was auch einige andere
Anordnungen voraussetzen, z. B. jene über die Eigenschaften
der Kanoniker, über ihre Wohnungen .>c., bezüglich welcher
nirgends eine besondere Erwähnung von den Dignitarien ge-
schiebt. Wie aber die letzte Bestimmung, lautend: Die Würde
des Probstes und Dekans darf niemals von Geistlichen, oder
wie der Ständevertrag lautet „Angehörigen' des nämlichen Kan-
tons bekleidet werden, herbeigeführt worden, erhellt aus dem
Verlaufe der Unterhandlungen. Die Regierung von Svlothurn
hatte nämlich gefallener Widersprüche ungeachtet die Würde des
Dvmprobstes beharrlich für ihren Kanton vorbehalten, die übri-
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In Iioruin -»Iitem (lanonieorum Oesi^uatione eurandum
evit, ut (^»ndidati orli sint (sink videlicet ut vul^o dieilne
ressorti«»»«) ex ?»Ko, eui Iner»nt trivutoo ?rsol>end»e, vel
ididem 8»eri» vperentur, utizue sint k^resh^teri 8soenl»res,

»e Lenekeiuin eur»tuin per czuatuor «»Item »nno« prüden-
ter »eenrntecpie tenuerint, vel Lpiseopum in Oivoecseos

»ut 8emin.irii proeuratione adjuverint, vel deniizue I'heo-
Iodise »ut duri e»nonieo saerisrzue Oiseipliois utiliter in-
eubuerint.

I'erritoriuin Lnsileensi« Oiceeesis, juxt» Ilispositione«
in iisdein litteris »postolieis content»«, eonst»k>it, ex nune
in posterum, ex inte^ris ?»^i« D-ueernen«i et 8olvdoren«i,
ex e» I^»KÌ Lernen«!» p»rte, czuoe per vindovonensem Don-
venlum eidem Lernensi L»^o cess» knit, et exL»K0 Du-
AÌen«i eum eorum Ineoli« estkolieis prsster e»s La^oruin
L»sileen«is et ^i^oviensis 1'err»« et Lsrooei»«, «zu»! »d

e»ndem L»«ileensen» Iliocesim Iiueusczue pertinuerrint et
»dllue pertinent.

.'ssifl" N lsli.
?»« prsotere» erit L»Ao I'nrAovitznsi, nee,-non ii»

pîirtibns L»K-orum Lasileensis et ^VrKvvien«i«, czuso olim
Diceeesi Lon«l»ntiensi »ddiet-e er.int, »d Lasileensein Lia?-
cesii» juxt» inoduni in posterui» deterinin-induin <ieee-

dere. In t>oe e»«il -inte diet» Lpiseop»Iis 8edes Lasileen-
sis, »puslvlicoo 8edi iiumedi»te suhjeet» 8ull'r»A»neum
Lpiscopum I itul»re»> l>»I>el,it, sd e» per tot»in Oioecesim

odeund» muni», izuîv ordineni Lpiscopalem recsuiruul,
eujus «zuideni 8ukkr»^»nei IVomiuatio 8umino Lontilìei de

more taeiend», »d Lpiseopum L»«ileen«em pro teinpore
semper speelavit.

Hl »uteui liodicrni »e pro tempore existent!« Lpiscopi

gen Stände stimmten bei, doch um zu verhüten, daß ihm nicht
außerdem die Würde des Domdekans zu Theil werde, wurde
der Vorbehalt beigesetzt.

Es liegt auch außer Zweifel, daß die solothurnische Regie-
rung diesen Bestimmungen im dargestellten Sinne beigetreten
sei; besonders wenn in Erinnerung gebracht wird, welche In-
struktion sie ihrem Gesandten diesfalls für die Ständekonferenz
vom März 1828 ertheilte.

Laut hierortigem Protokoll vom 19. drückte sich der Gesandte
von Solothurn instruktionsgemäß folgendermaßen aus: „Nach
dem Wortlaut des Art. 13 der Convention könne der Kanton
Solothurn nie in den Fall kommen, einen Domdekan
zu haben, daher die dortige Negierung mit der Billigkeit un-
verträglich halte, daß sie an die Gehaltsvermehrung von 800 Fr.
für eine Stelle, die nie auf einen Angehörigen ihres Kantons
übergeben könne, ihren Beitrag zu leisten habe, zumalen auch
die übrigen löbl. Stände keine Verpflichtung haben, an den Ge-
halt des Dompropsteit einen Beitrag zu leisten, diescmnach be-

Bei der Bezeichnung jener Kanoniker soll Vorsorge getros-
sen werden, daß die Kandidaten aus dem Kantone abstam-
men (sie sollen, wie man zu sagen pflegt, ressorti«»»«,
Landesbürger sein), welchem die Präbende zugetheilt wor-
den, oder daselbst geistliche Verrichtungen ausüben, und daß

sie Weltgeistliche seien und eine mit Seelsorge verbundene

Pfründe, wenigst während vier Jahren mit Klugheit und

Eifer versehen haben, oder dem Bischof in Verwaltung
der Diözese und des Seminars Beihülfe geleistet, oder

endlich mit der Theologie oder dem kanonischen Rechte und
dem Lehramte der Theologie sich mit Nutzen befaßt haben.

Das Gebiet des Visthums Basel soll nach den in eben

jener apostolischen Urkunde enthaltenen Verfügungen von
nun an und in Zukunft bestehen aus den vollständigen
Kantonen Luzern und Solothurn, aus jenem Theile des

Kantons Bern, der durch den Wiener Vertrag dem Kan-
ton Bern abgetreten worden, und aus dem Kanton Zug,
und dies mit deren katholischen Bevölkerung, nebst jenen
Gebietstheilen und Pfarreien der Kantone Basel und Aar-
gau, welche bis jetzt zu eben diesem Bistdum Basel gehör-
ten und noch gehören.

Uebeedieö wird dem Kantone Thurgau, so wie jenen

Theilen der Kantone Basel und Aargau, die vormals zum
Bisthum Konstanz gehörten, das Zugeständniß gegeben,

sich auf eine später festzusetzende Weise dem Bisthum Basel

anzuschließen. In diesem Falle wird der vorbenannte bi-
schöflich baselsche Sitz, der dem apostolischen Stuhle un-
mittelbar untergeordnet ist, einen Titular-Suffragan-Bischof
haben, um in der ganzen Diözese Basel jene Verrichtungen
auszuüben, welche die Bischofsweihe erfordern. Die Er-
nennung eines solchen Weihbischofs, die dem Herkommen
gemäß dem Papste gebührt, soll immerdar dem jeweiligen
Bischof von Basel zustehen.

Damit aber für des gegenwärtigen und eines jewei-

nannte Gesandtschaft wünschen müsse, daß der Kanton Solo-
thurn von dem ihm aufgeladenen Gehaltsdeitrag zu Gunsten
des Domdekans entledigt werde.-

Aus verschiedenen Erwägungen wurde in den angeregten
Gegenstand für dermalen nicht eingetreten, und der diesfalls
gemachte Antrag zu Protokoll genommen. Unter erneuerter
Bekräftigung, daß sich das Begehren SolvthurnS auf Grund-
sätze des Rechts und der Billigkeit stütze, erklärt dann die folo-
thurnifche Gesandtschaft, daß sie hinsichtlich des Entscheides hier-
über bis zum Moment der Exekution sich gedulden wolle. Hat
auch Solothurn einstweilen den diesfallstgen Beitrag geleistet,
ohne die Verpflichtung dazu förmlich anzuerkennen; so stellt
sich dennoch offenbar heraus, aus welcher Absicht die fragliche
Bestimmung entsprungen sei.

Es ist mithin als eine entschiedene Sache anzusehen, daß,
nachdem die Würde des Probstes für immer dem Kanton Solo-
thurn zuerkannt worden, dagegen niemals ein solothnrnischer
Kanoniker, sondern einer aus einem der andern Bistkumskan-
tone vom hl. Vater zum Domdekan ernannt werden könne.
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Lasileensis, ejusgue LukkraZanei, epialenus ipsius noinina-
tiooi l,c>eus bat, et (^atbedralis (lapituli decenti ac con-

Kruse slistentationi opportune ac stabiliter consulatur, tra-
dendus eril meossa blpiscopali liber annuus lìeddikus veto
millium librarum monelse Helvetic»! pro parte paKnrum
I-ucernensis, Lcrnensis, Zoloilorenzis et DuAiensis, gui
tamen fiedditus per participativncm, connexionem et uni o

nem aliorum trium pa^orum guorum mentio supra sac-

ta est, Lasileensis scilicet, /XrZoviensis et 'l'burKvvien-
sis, auAendus erit, usgue ad summam Oecein millium libra-
rum ejusdem monetas, juxta proportionein dlatbolicorum
uniuseujusgue pa^i ad Lasilecnsem Dicvcesim, sivc jam
nunc pertinentium sive in postcruin accedeotium.

8ukkraAaneo Lpiscopo l'ilulari tradetur liber annuus
kedditus librarum similium bis mille. prscpositus, tla-
nonici et tlapellani 8oloàorenses iisdem lìeddilibus etprse-
bendis integre Aaudebunt, guibus antea, uti t!apitulun>
Koloàorensis tlolleAiatkv, poliebaniur.

Oecano ultra sructus proobend«: eanoniealis, tradetur
liber annuus redditus vetinAentarunrlibrarum ejusdem mo-
netse. Ilnicuigue ex canonicis residentibus pa^oruin I-u-
cernensis et Lernensis tradetur liber annuus skedditus libra-
rum bis mille, et euilibet ex canonicis forensibus liber an-
nuus redditus trecentum libraruin ejusdem monetss. Ljus-
mo<li autem redditus, quorum tundalio per tlonvenkionem

posterius ineundam rite determinabitur, erunt interea per-
svlvendi in soliàum a respectivis paKvrum lxuberniis,
gu-e ad bsec implenda sese in valida korma obli^arunt.

lam Lasileensi blpiseopo guam ejus 8ul?raAaneo,
cunctisgue (lanonicis residentibus conslabilientur necessa-
rise svâes unicuigue OiAnitati (lonvenientes, iisdem (xu-
berniis onus incumbet, prsedietas sedes canonicales tuendi
ae manutenendi.

(xubernium Lolodorense sumptus prsebebit ad tuitio-
nem Medium lllpiscopalium necessarias et curabit, ut Le-
clesia tlatliedralis in omnibus sarta leeta tueatur, proul
baetenus observatum luit. Manutention! Labricse Lcelesise

Oatbedralis, ac expensis in sacrai» suppelleetilein et in
Lei divinse cultum neeessariis eonsuletur annuo kledditu
bis mille librarum, jam pridem Labricse oliin colIeAiatse
Lolodorensis assiAnatarum, utgue rebus bujusmodi ube-
rius prospiciatur, adsi^namus in id causse kructus mensse,

spatio sedis Lpiseopalis vaeationis decurrendos.

ligen Bischofs von Basel, dessen Weihbischofs, wofern dessen

Ernennung Statt hat, und des Domkapitels geziemenden
und anständigen Unterkalt auf angemessene und sichere

Weise gesorgt werde, so soll als bischöfliches Tafelgut ein

freies jährliches Einkommen von acht zausend Schweizer«
franken von Seite der Kantone Luzern, Bern, So-
lothurn und Zug entrichtet werden, welche Summe
jedoch in Folge der Theilnahme, Anschließung und Ver-
einigung der andern drei Kantone, von welchen oben Mel-
dung geschehen, nämlich jener von Aargau, Basel,
und Tdurgau, und zwar nach Verhältniß der schon zum
Bisthum Basel gehörenden oder künftig hinzutreten-
den Katholiken eines jeden dieser Kantone, bis zu der
Summe von zehen tausend Franken gleichen Geldes erhöht
werden soll.

Dem Weihbischof soll ein freies jährliches Einkommen
von zwei tausend Franken gleichen Geldes verabreicht werden.

Der Propst, die solothurnischen Kanoniker und Kapläne,
ollen die gleichen Einkünfte und Präbenden
v o l lständ ig g e n ieß en die sie vorhin als Kollegiat-
Kapitel von Solothurn besaßen.

Dem Dekan ist außer den Einkünften der Kanonikal-

Präbende ein freies jährliches Einkommen von

acht hundert Schweizer Franken, einem jeden der residi-
renden Kanoniker der Kantone Luzern und Bern ein freies
jährliches Einkommen von zwei tausend Franken und einem

jeden der Außer - Restdentialen ein freies jährliches
Einkommen von dreihundert Franken gleichen Geldes

zu entrichten.
Diese Einkünfte, deren Fundirung in einer später zu

treffenden Uebereinkunft gehörig bestimmt werde» wird,
werden einstweilen von den Regierungen der betreffenden
Kantone solidarisch verabfolgt, wofür sie sich in gültiger
Form verpflichtet haben.

Sowohl dem Bischof von Basel, als auch dessen Sus-
fraganbischos und allen residircnden Kanonikern sind die

nöthigen und der Würde eines jeden an gemesse-
nen Wohnungen anzuweisen, die gleichen Regierungen sind

gehalten, benannte Wohnungen unter ihre Obsorge zu

nehmen und zu unterhalten.
Die Regierung von Solothurn wird die zur Erkal-

tung des bischöflichen Wohngebäudes nöthigen Kosten dar-

reichen, und wird Vorsorge treffen, daß die Kathedral-
kirche allseitig in gutem Stande erhalten werde,
wie dieses bis anhin üblich war. Für den Unter-
halt der Kathedralkirchen-Fabrik, und die für das Kirchen-
geräth und den Gottesdienst erforderlichen Kosten wird
vermittelst eines Einkommens von 2(M Fr. gesorgt werden,
welche schon früher der Fabrik der ehemaligen solothurni-
sehen Kollegiale angewiesen waren; damit aber für diese
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Hlovo Iiuic sic erecto (Hspilulo lieest oräinstiones con-

äere, ct statuts sscris Lsnouidus et Lonstitutionidus spv-
stolicis minime sàversanlis, et -id lüpiseopo expresse sä-

proksnàs, itemksne Asuäcre omuidus donoridus, insiKnns

et privile^iis, ^uidus slis datkeärslis dspituis in Helve-

tis Asuäent, ämnnioäo non sint oneroso titulo scguiscts.

Ouoä si sligus ex csuss lorssn eontiuKSt in posterum,

^piscopslem 8eäein et Ostlleärsle Rssileense (ispitulum
alio cîinouice transserri, tune 8oloäoren»is Lolle^istse

klcclesis: 8s»ctorum Urs! et Victoris dlspitului» in ilium

ipsnm revoesnäuni erit ststum, guo sute (üstlieärslitstis

seizuisits jura potiedstur.

lVlsuutentioni sntilzuge, nnnc suppressse lüatlleärslis

Lcclesi»! Lssileeusis, et äivini (üullus in es persAenäi ex-
pensis opportuns et stsdili moäo proviäeri msnäsmu»,
nisi jsni sntes provisum knerit.

Lpiscopus Lssileensis erlöst in civilste 8oloäorensi
?ucrorum 8eminsrium, in <zuo säolescentes (ilerici op-
portune slantur sc rite institusnlur. (?udernis vero ?s-
Aorum neeesssris pro ejusäcin 8eminsrii ^eäidus, et pro
snnuo lidero cens» prsestsre tenesntur. Ulteriorem vero
lrujus ^rticull Lxecutionem Lpiseopo Kssilecnsi commit-
timus, izui Lxecutionis ^cts sä spostvliesm iXuneistursm
trsnsmittere stuäedit. 8i gutem neeesse iuerit, siis in
slii« ps^is eriAere 8ei»insris, Lpiscopus es vri^et recon-
eilists cum rcspcetivis (iiuderniis, «zu»: pro ^eäiliuz, et

pro snnuo lidero cens» necesssris ut suprs suppeäitsdunt.
klpiseopus sutein eisäci» 8eminsriis re^enäis, sä mini-
«trsnäis, sc in ssns Ooclrins instituenäis, pixts lüoncilii
I'riäentini prsescriptuni semper sävlAilsbil, säluditis in
suxilium rsusluor (lsnonicis, ex äivcrsis I^sAis sssumen-
äis

> czuorui» diuos ipse Lpiscopus, et siios äuos (isno-
nici 8enstum Lpiscopi constituvntes eli^ent.

Insuper Lpiseopus licite prsestsdit corsin Ocputstis

°) Hiev wird dem auf die vorstehende genau angeordnete und vor-
geschriebene Weise errichteten neuen Kavitel die Vollmacht
ertheilt, Statuten zu verfassen, und zwar unter dem alleinigen
und klaren Vorbehalt, daß selbe den Kirchensatzungen nicht

Gegenstände desto ausreichender Vorsorge getroffen sei, so

sollen zu diesem Zwecke die während der jeweiligen Erledi-

gung des bischöflichen Stuhles fließenden bischöflichen Ein-
kstnfte verwendet werden. Diesem dergestalt errichteten

neuen Kapitel ist bewilliget, Verordnungen und Statuten

zu verfertigen, welche jedoch den heiligen Kirchensatzungen

und päpstlichen Beschlüssen keineswegs entgegen sein dürfen

und vom Bischof ausdrücklich bestätigt werden müssen; 6)

deßgleichen alle Ehrenrechte, Znsignien und Privilegien,
wie andere Kathedralkapitel der Schweiz zu gebrauchen,

insofern selbe nicht oneroso tilulo erworben worden sind.

Sollte etwa in Zukunft aus waS immer für einem Grunde

der bischöflich baselsche Sitz und daS Domkapitel anderS-

wohin nach kanonischer Vorschrift verlegt werden, so soll

daS solotdurnische Kapitel zum heiligen Urs und Viktor
in eben denselben Zustand wieder hergestellt werden, in
welchem es stch vor Erwerbung der Rechte eines Domka-

pitels befand.

Wir befehlen, daß für die Erhaltung der nunmehr

aufgehobenen basclschen Kathedralkirche und die Kosten des

darin zu haltenden Gottesdienstes auf sichere und angemes»

sene Weise Vorsorge getroffen werde, falls nicht vorhin
schon dafür gesorgt worden.

Der Bischof von Basel wird in der Stadt Solothurn
ein Seminar für Jünglinge errichten, in welchem die

jungen Kleriker genährt und unterrichtet werden können.

Die Kantons - Regierungen aber sollen sowohl in Betreff
der Gebäulichkeiten zum Seminar, als des freien jährli-
chen Einkommens daS Nöthige leisten.

Die weitere Vollziehung dieses Artikels aber überwei-

sen wir dem Bischof von Basel, welcher sich wird angelegen

sein lassen, die Vollziehungsakten der apostolischen Nuntia-
tur zu übersenden. Sollte die Nothwendigkeit eintreten,
andere Seminarien in andern Kantonen zu errichten. so

soll sie der Bischof im Einverständnisse mit den betreffenden

Kantonsrcgierungen errichten, welche für die Gebäude, so

wie für das jährliche freie Einkommen daS Erforderliche,
wie vorerwähnt, dargeben werden; dem Bischof stedt jeder-

zeit die Oberaufsicht über die Leitung und Verwaltung jener
Seminarien und über die Reinheit des daselbst, nach Vor-
schrift des Konziliums von Trient zu ertheilenden Unter-
richtes zu; hiesür wird er vier Kanoniker aus verschiedenen

Kantonen zur Beihülfe nehmen, wovon zwei der Bischof
selbst und die beiden andern die den Senat des Bischofs
bildenden Kanoniker zu wählen haben.

Ueberdies gestatten wir, daß der Bischof von Basel

widersprechen und vom Bischöfe genehmigt werden sollen; es

liegt schon auf der flachen Hand, daß einerseits weder die ehe-

maligen baiel'schen Kaviteleßatutcn irgend eine Kraft und Gut-
tigkeit haben, noch anderseits das alte Domkapitel svrtbefleke.



95 96

?zKorinn, guibus Dimcesis Dasiloensis lerritorium essor-

niatur, cknramentuin kclelit.itis juxt!» kormulam in iisclem

iitteris apostvlicis prseknitam.

Dt sie àecernimus auetorilate per Ditteras apostolieas

preelalas Xodis eoncessa manüantes, ul omni.i et sinAula

in ipsis Ditteris et in prsesenti Décréta contenta ad om-

nidus ssüelitcr vdserventur et impleantur, contrariis gui-
dusceingue non odstantideis.

Datnin et promulA-itui» 8olociori üie 13 .Iulii Xnni 1828.

Xssistentidus Illustrissimis Dominis: Domino Dciuarcio

Dl^sser lie Xltisdolen, Donsiliario 8tatus et Deputats Da^i
Ducernensis; Domino I'desaurario Derciinanüo Leato Du-

üovico àe llenner, Donsiliario 8tatus; Domino Xaverio
Dominieo XI20I et Domino .losepdo Del^, Donsiliarüs
Declesiasticis 8eelionis Datlioliccv, ac Domino Xloisio cle

DiLnKer, 8ecretario (lonsilii secret!, Depulatis Da^i Der-
nensis; Domino Xloisio üe Doll ei Domino llosepdo Dütdi,
(lonsiliariis 8tatus et Deputatis Da^i 8oloàorensîs, et Do-
mino Draneiseo ssosepdo Xnciermatt, Danüammanno ac De-

pcitato D-i^i I'uAiensis.

Drsesentideis Illustrissimis ae Ileverenüissimis Dominis:
Domiao Francisco Detro üosepdo Derder, Drsopositv, ac

Domino Xloisio üe Dillieux, Vicariis ^eneralidus Dpis-
eopi Lasileensis, Destidus.

(D. 8.) 8!^n. Dascd. Diz^^i, Internant. Xpostolicus.

„ Dranc. Detrus 3os. Derder, Drsopos.
et Viear. Aener., I'estis.

„ XI. àe Lillieux, Viear. e-eneralis,
I'estis.

Kirchliche Nachrichten.

Luzern. Jakob Müllers Hinrichtung am 31. Jänner
geschah mit einem düstern Ernst ; wohl sammelte sich eine

ungeheure Menschenmenge (bei löOVO), aber nicht aus dlo-

ßer Schaulust, sondern in christlich-milder Gesinnung, um

eine Genugthuung zu empfingen für die unglaublichen Ver-
höhnungen des Rechts, der Wahrheit und Gerechtigkeit.

Die Predigt, welche Herr Stadtpfarrer M. Rickenbach

hielt, züchtigt den Unfug des Radikalismus noch ernster

als es jede bisher hier gehaltene Predigt noch gethan. Sie
ist eben nicht voll gesuchter Kraftausdrücke; aber der ge-

sammte Inhalt ist ein Strafurtheil über die Freischaaren-

Partei. Ueber die ganze Rede ist ein wehmutkvoller Ernst
ausgegossen. Die Rede wendet sich im zweiten Theile an

vor den Abgeordneten derjenigen Kantone, aus welchen der
Sprengel des Bisthums Basel gebildet wird, einen Eid
der Treue, nach dem in bewußter apostolischer Urkunde
enthaltenen Formular leiste. Und so beschließen wir, ver-
möge der uns durch obbenannte apostolische Urkunde ertheil-
ten Vollmacht, und befehlen zugleich, daß alles und jedes
in jener Urkunde und in dem gegenwärtigen Dekret
Enthaltene von Jedermann getreu befolgt und vollzogen
werde, so zwar, daß aller und jeder Widerspruch wir-
knngslos sein soll.

Gegeben und promulgirt zu So lot hurn, am 13.
Julius 1828.

Unterzeichnet: Eduard Pfhffer, Staatsrath und Ab-
geordneter des Standes Luzern. Herr Seckelmeister B-
L. Jenner, Staatsrath, St. D. Nizol und I. Helg, ka-

tholische Kirchenräthe, und A. Esfinger, Sekretär des ge-
keimen Rathes, Abgeordnete von Bern. L. v. Roll und

I. Lütdy, Staatsräthe und Abgeordnete von Solotkurn,
und F. I. Andermatt, Landammann und Abgeordneter von
Zug.

(D. 8.) 8iK. P. Gizzi, apostolischer Jnternuntius.
Zeugen: 8i^. S. P. Gerber, Probst und General-

Vikar.

A. von Bil lieux, bischösl. baselscher

Generalvikar.

die Mitschuldigen, denen ihr Unrecht und die Strafe, die

sie sich dadurch bereiten, eindringlich zu Gemüthe geführt
wird. Gerade das aber ist ein trauriger Beweis, wie groß

die Verblendung ist, daß auch dies ernste, in so schauerli-

cher Zeit gepredigte Wort abgestoßen wird und der Eingang
in die Herzen ihm verschlossen ist. Alle Hoffnung der Sin-
nesänderung scheint hier aufgegeben werden zu müssen, auf
daß sich das warnende Wort des Predigers erfülle; min-
bestens wird aber dieses beitragen, die Wohlgesinnten zu

bestärken, und hiesür ist diese Predigt höchst empfehlens-

werth; sie wird wohl mehr leisten als manche noch so wort-
reiche Schrift. Wer sich die Verbreitung dieser Predigt
angelegen sein läßt, übt ein gutes Werk. Es ist schon

gesagt worden, daß der arme Sünder Jakob Müller sich

Mit einer Beilage.
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gründlich bekehrt babe. Hievon könnten wir mebrere Bei-

spiele anführen; als Beispiel diene, daß er sich nicht mit
Essen und Trinken gütlich that, daß er in der letzten Nacht

nur aus Gehorsam sich zweimal niederlegte, um eine halbe

Stunde zu schlafen, die übrige Zeit immerfort betete; daß

er Morgens fünf Uhr zum letzten Mal, und nur auf Zu-
reden »och etwas genoß, alles mit Ergebung duldete und

auf dem Weg zur Richtstätte um langsames Gehen andielt,

damit er noch länger beten könne. Sein Gebet war
ein herzinniges, wie von einem Menschen, der sich vor den

Thoren der Ewigkeit weiß und schwerer Schuld sich bewußt ist.

Tesstn. Der Große Rath fand nöthig in einer Pro-
klamation zu erklären : „daß er (der Gr. Rath), der sich

als beständiger Beschützer der Religion unserer Väter
erkläre und dieselbe unversehrt in ihrer Fülle erhalten wolle,

die zwei Gesetzesprojekte desungeachtet angenommen habe,

weil er in diesen, weit entfernt die religiösen Prinzipien

zu beeinträchtigen, darin vielmehr eine heilsame Garantie

derselben sehe." So ist eS immer; je feindseliger eine Re-

gierung gegen die katholische Religion ist, desto mehr Heu-

chelt sie in Worten gute Gesinnungen. Hievon haben wir
nur zu viele Beispiele.

WnlliS. Im Laufe des Jahres 1845 wurden 16,650

Reisende, wovon 1423 Personen von Auszeichnung, indem

Hospitium des großen St. Bernhard aufgenommen.

Schaffhauscn bat seit drei Jahren seinen Gustav-Adolf-
Verein unter verändertem Namen, und hat letztes Jahr
713 fl. durch selben eingenommen, durch Beisteuern und

Vermächtnisse. Um die Theilnahme zu wecken, stellte Pfar-
rer Schenkel, der den Or. Harter so arg verläumdete, der

Versammlung vor, in Lissabon sei eine protestantische Ee-

meinde, die durch Mönche und Jesuiten verfolgt werde;
seit drei Jahren bade sich „der ultramontane Wind wie

überall so auch da stärker erhoben, und ein veraltetes Gesetz,

wornach jeder, der den katholischen Glauben verlasse, mit
dem Tod ebestraft werde, sei wieder geltend gemacht worden."
Daß dies lautere Unwahrheit, ergiebt sich aus allen Um-

ständen, namentlich daraus, daß ein Engländer, wegen

öffentlichen Auftretens als protestantischer Prediger unter
Katholiken ohne erhaltene Erlaubniß, einfach in Verwahr

genommen, übrigens gar nicht bestraft wurde. Aber wenn

man nur den Leuten den Kopf warm machen tann und das

Geld im Beutel klingt, so ist dem neuen Tetzel schon gchol-
sen. D duech welche Künste lassen sich doch die Protestanten
immerfort gegen die Katholiken aufreizen!

Aargau. Letzte Woche wurde im katholischen Landes-

theil an allen Straßenecken das Dekret über die Rechtlos-

erklärung — über die Ausschließung der an Jesuitenschulen

studirenden katholischen Aargauer-Dürger von allen Staats-
stellen — angeschlagen. Diese Höhnung soll das katholische

Aargauer-Volk nicht ganz gleichgültig aufgenommen haben.

Fast überall ward der Anschlagzeddel abgerissen oder sonst

übel behandelt. Am andern Tage waren selbst in Baden

keine mehr zu sehen.

Bern. Die „Neue Sion" würdigte die in der Brodt-
mann'schen Buchhandlung in Schaffhauscn erschienene

„Kirchenstatistik" einiger Worte, mit der Bemerkung,
wenn sie den Versasser erfahre, den Heuchler nennen

zu wollen. Die Sache ist gar kein Geheimniß und wir
haben schon früher den Apostaten Ammann in Bern als

Verfasser genannt. In der Schweiz achtet diese Erbarm-
lichkeit Niemand einiger Aufmerksamkeit.

^ Durch die Abstimmung vom I. d. ist das vor Kur-
zem noch so stark geglaubte Regiment Neuhaus vollends

gestürzt. Zwei Dritttheile deS Volkes haben ihm durch

Verwerfung seiner Anträge den Weltdank erstattet für die

Bekämpfung der katholischen Kirche in der Schweiz. Man
hatte der katholischen Schweiz den Untergang durch Revo-

lution und Bürgerkrieg bereitet; nun steht Bern im Be-

griffe dieser nicht beneidenswerthen Güter theildast zu wer-
den und in das Stadium des Kantons Waadt zu treten.
Ob das Ungewitter, das sick zusammenzieht, über dem

Kanton Bern allein entladen oder ausbrechen werde, das

ist nur Gott bekannt; aber das befremdet uns nicht, wenn

noch mehrere radikale Kantone die Strafe ihrer Verbre-

chen treffen wird, denn die Vergeltung bleibt nicht aus.

Oesterreich. In den 29 Konventen der barmherzigen

Brüder im Kaiscrtbume Oesterreich wurden im Jahre 1844

bis 1845 über vier und zwanzig tausend Kranke
ohne Unterschied der Konfessionen gepflegt, darunter
zwei tausend Protestanten. Genesen und entlassen sind 22,256
und gestorben 1767. Im Krankenhause z» Wien in der

Leopoldstadt wurden aufgenommen 4176; darunter waren
445 Protestanten. Genesen und entlassen sind 3655, gestor-

den 369, und noch in Behandlung geblieben für das lau-

sende Militärjahr 152.

Frankreich. Die Straßburgcr-Mucker. Es hat
sich seit einigen Monaten in Straßburg eine Sekte gebildet,
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die, den preußischen Muckern sich anschließend, sich Hand-

lungen erlaubt, deren baarer Unsinn an den Pranger der

Oeffentlichkeit gestellt zu werden verdient. Als Rechtferti.

gung ihres Entstehens lassen sie die Worte gelten: Wer
glaubt und getauft ist, wird selig werden; das beißt, der

Glaube muß der Taufe vorangehen, und die Kindertaufe

ist demnach ungültig und zu erneuern. Ferner soll Gott

angebetet werden im Geiste und in der Wahrheit. Jedes

öffentliche Zeichen der Anbetung ist „ein Zeichen der Ver-
dammung, und daß sie Gegner haben, ist ein Zeichen ihrer
Seligkeit und ein Zeichen der Verdammniß ihrer Gegner."
Die Gesellschaft besteht hauptsächlich aus alten Frauen der

niedersten Klasse, welchen sich jedoch, nebst einigen zerlump-
ten Tagwerkern, eine Anzahl junger Mädchen anreihen,
deren Unerfahrenbeit zu eigenen Zwecken mißbraucht werden

mag. Stifter und Vorsteher ist ein gewisser Fr... aus der

Schweiz, der einen Schneider zum Gehülfen sich beigesellt

hat; Namen und Handwerk des Letztern erinnern so ziem-

lich an Johann Bockold, seines Zeichens Schneidergeselle
und weiland König zu Leyden. Der Schneider fühlt sich

am öftesten berufen, die Heiligen mit dem Worte zu

erbauen, das ihm der Geist eingiedt. Sie kommen auf
einem Zimmer in der W...gasse, Nr. 2, zusammen. Ue-

der den Gottesdienst können wir das sagen, daß beim Ein-

tritt alle Brüder einer alten, im Bette liegenden Frau die

Hand küssen, dann zurücktreten und sich gegenseitig küssen;

so auch die Schwestern. Ueberbaupt ist jeder pomphaften
Zeremonie der Paß von vornherein abgeschnitten, da der

Tempel bis jetzt blos in einem engen Stäbchen besteht,

das mit „Heiligen" so vollgestopft ist, daß man kaum aufrecht
darin stehen kann. Die Versammlungen haben statt Don>

nerstags, von acht bis zehn Uhr Abends, und Sonntags,
von neun bis zwölf und von zwei bis fünf Uhr.

Schon ist eine Kolonie nach Zllkirch übergesiedelt, die

jeden Donnerstag unter des Schneiders Vorsitz ihre An-
dachtsstunden hält. Hier tragen sich ganz eigene Geschichten

zu. — Anfangs dieses Winters faßten fünf heroische Wei-
der, deren Namen uns bekannt sind, den Entschluß, durch

einen feierlichen Akt der Wiedertaufe in die Reihen der

Heiligen einzutreten. Sie begaben sich an eine gewisse

Stelle der Zll, seither Zordan genannt, und reinigten sich

im kühlen Flußbad so vollständig und so derb, daß sie sich

ganz im Geiste wiedergeboren glaubten. Aber aller geisti-

gen Wärme ungeachtet zog sich Frau H... eine leibliche

Erkältung zu, wurde bedenklich krank und hat seither dem

„Stünde!" nicht mehr beiwohnen können. Witwe W....
glaubte sich so radikal von der Erbsünde kurirt, daß sie

sich selbst nicht mehr deren zeitlichen Folgen, als da ist die

100

Empfindlichkeit der lieben Haut, unterworfen wäbnte; sie
stellte sich den drei babylonischen Jünqlingen an die Seite
und war fest überzeugt, das Feuer könne sie nicht mehr
verletzen. Man wollte ihre Wundergabe erproben und
brachte sie zu einem geheizten Backofen. Sie war öffent-
lich auf dem Felde niedergekniet und hatte den Allmächtigen
gebeten, er möge ihr einen Engel senden, um sie gegen die
Macht des Feuers zu schützen. Entschlossen streckte sie

schon die Arme in die feurige Glut. Aber es erschien kein
Engel, um die Flammen zu theilen, und sie verbrannte
sich das Fleisch so ernstlich, daß sie heute noch an den Fol-
gen leiden soll. Mädchen wollen nicht mehr Taufpathinnen
werden, weil die Kinder nicht glaubensfähig sind, und jüngst
blieb bei einem Leichenbegängniß ein Mann an der Kirch-
thüre stehen, denn so hat der Schneider gesprochen: „Nie-
mand soll in die Kirche gehen." — Für heute nicht mehr
hievon, wir kommen nächstens auf diese Vorfälle zurück.

(Kathol. Krchn.- u. Schulbl.)
Baden. Ze mehr die liberalen Zittel in der Stände-

kammer das Rongcthum zu Ehren zu bringen suchten, desto
mehr wird es zu Schanden. Der Hofrath Or. Büß in
Freiburg hat in einer Schrift nachgewiesen, daß selbes in
religiöser Beziehung nichtig, in politischer gefährlich und
gegen das gemeine deutsche wie gegen das badische Recht
sich verstoße. Die Geistlichkeit petitionirt gegen dessen Zu-
lassung, über Erwartung ernst aber steht das Volk gegen
die Zittelmotion auf, die mehr Bewegung außer als in der
Kammer machte. Von allen Seiten laufen Petitionen in
großer Menge theils an den Großherzog, theils an den Erz-
bischof, theils an die Kammern ein. Eine solche aus Do-
gern erklärt die Behauptung einiger Kammermitglieder, daß
neun Zehntel der Katholiken für Ronge stehen, geradezu
eine „vermessene Verläumdung und arge Lüge" ; man habe
dem kostspieligen Treiben im Ständehaus lange mit Be-
dauern zugesehen, die Kammer habe sich deö Volksver-
trauens unwürdig gemacht, weshalb vom Großkcrzog ver-
langt wird, daß er durch Auflösung dieser Kammer „ihrem
Thun und Treiben ein baldiges Ziel setze", der Zittelmo-
tion aber keine Folge gebe. Wahrlich dieses katholische
Volk steht fester für sein heiligstes Gut in die Schranken
als man erwartet hatte, und zeigt, daß sein Glaube in ihm
nicht erstorben ist- ^ Zu Reichenau am Bodensee war ein
Doktor so überklug, einige Bauern zu überlisten, daß sie

eine Petition unterschrieben, indem er vorgab, sie petitio-
niren für den katholischen Glauben. Als sie nachher inne
wurden, baß sie für die „Deutschkatholischen" haben unter-
schreiben müssen, giengen sie zu dem Doktor und als er
ihnen weder Tdürc öffnen noch die Petition herausgeben
wollte, sprengten sie die Thüre auf und würgten den Ge-
scheiden so lange, bis er die Petition von sich gab. Zetzt
nimmt der Oberamtmann Untersuch vor, um die Bauern
zu strafen, der Betrüger findet allein Schutz.

Deutschland. Es ist eben noch nicht lange her. daß
die Juden sich eine baldige Rückkehr nach Palästina träum-
ten; jetzt da diese Hoffnung vereitelt ist, beschäftigt sie der
Plan, in Amerika sich zu sammeln und dort eine Kolonie,
wenn nicht einen eigenen Staat zu bilden. Sie scheinen die
Strafe ihrer Verwerfung schwer zu fühlen.

England. Es wird uns als etwas ganz Außerordent-
liches gerübmt, daß es in Manchester gelungen ist, in drei
Tagen Bibeln auszutheilen. Besser wäre wohl, man
könnte Früchte an Tugenden und guten Werken nachweisen.
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